Beschluss Beschluss zur Anderung der Geschaftsordnung fiir Landesversammlungen

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 30.03.2022
Tagesordnungspunkt:  TOP 6.2 Geschaftsordnung der Landesversammlung

Antragstext

Die Landesversammlung moge beschliefen:

I. Die Geschaftsordnung fur Landesversammlungen, welche zuletzt durch Beschluss
der Landesversammlung vom 03. Marz 2017 geandert wurde, wie folgt zu andern:

1.8 1 wird wie folgt geandert:

a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
»(1) Der Versand der Unterlagen erfolgt per Post oder auf elektronischem
Weg. Die Art der Versendung richtet sich nach der in der
Mitgliederdatenbank hinterlegten Praferenz des jeweiligen Mitglieds.

b. In Absatz 2 wird das Wort ,Teilnehmerlnnen® durch das Wort
Jeilnehmer*innen® ersetzt.

2. 2.8 3 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: ,,Das Prasidium ist mindestens
zur Halfte mit Frauen zu besetzen und soll die Vielfalt der Partei
widerspiegeln.’

3. § 5 wird wie folgt gedandert:

d. In Absatz 1 wird in Satz 2 das Wort ,Parteirat” durch das Wort
,Landesparteirat” und das Wort ,LandesgeschaftsfiihrerIn® durch das Wort
,Landesgeschaftsfiihrer*in“ ersetzt sowie Satz 3 wie folgt gefasst: ,Die
Antragskommission ist mindestens zur Halfte mit Frauen zu besetzen und
wird von der Landesversammlung bestatigt.

e. In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Antragstellerinnen® durch das Wort
LAntragssteller*innen® ersetzt.

4.8 6 wird wie folgt geandert:

a. In Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
(1) Antragsberechtigt sind, Kreisverbande, Ortsverbande, der
Landesparteirat, die Landesarbeitsgemeinschaften, die
Kreiskassierer*innenkonferenz, der Landesvorstand, einzelne Delegierte und
die GRUNE JUGEND Sachsen:

b. In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,jedem” durch die Worter ,jeder/jedem”
ersetzt.

C. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
»(4) Dringlichkeitsantrage mussen spatestens zu Beginn der
Landesversammlung bei der Antragskommission vorliegen. Sofern ein
Dringlichkeitsantrag nach & 10 Abs. 8 der Satzung durch Delegierte
gestellt wird, muss dieser durch mindestens 5 % der Delegierten
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unterzeichnet sein. Uber die Zulassung von Dringlichkeitsantrdgen

entscheidet die Landesversammlung zu Beginn der Versammlung mit einfacher
Mehrheit. Satzungsanderungen konnen nicht Gegenstand von
Dringlichkeitsantragen sein.’

d. In Absatz 5 Satz 3 wird das Wort ,Einbringung”“ durch ,Einbringungsrede”
ersetzt.

5.1n & 7 Abs. 4 wird das Wort ,Versammlung® durch das Wort ,Landesversammlung”®
ersetzt.

6. 8§ 8 wird wie folgt geandert:

a. In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Versammlung® durch das Wort
,Landesversammlung” ersetzt.

b. In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort ,enthalten” durch das Wort ,.enthalt*
ersetzt.

C. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
»(4) Redelisten werden getrennt nach einer Frauenliste und einer offenen
Liste gefiihrt. Die Redebeitrage werden abwechselnd aus diesen Listen
gezogen. Ist die Redeliste der Frauen erschdpft, so sind die Frauen der
Landesversammlung zu befragen, ob die Debatte fortgefiihrt wird."

d. In Absatz 6 werden die Worter ,einer Rednerin bzw. einem Redner® durch die
Worter ,eine*r Redner*in® ersetzt.

e. In Absatz 7 werden die Worter ,Jede und jeder” durch das Wort ,Jede*r”
ersetzt.

7. In & 9 Abs. 1 wird in Satz 1 das Wort ,auffihren“durch das Wort
Lauffihrt” sowie in Satz 2 die Worter ,die Protokollfihrerin oder den
Protokollfuhrer durch die Worter ,den/die Protokollfiihrer*in® ersetzt.

Il. Inkrafttreten

Die Anderungen der Satzung, der Geschaftsordnung fiir Landesversammlungen, der
Wahlordnung, der Kassen- und Finanzordnung sowie des Urabstimmungsstatutes und
die Landesschiedsgerichtsordnung treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Eine Synopse der Anderungen findet ihr im Wolke-Ordner.

Begriindung

Begrindung

Im Allgemeinen

Die 53. Landesversammlung hat durch entsprechenden Beschluss den Landesvorstand aufgefordert, bis
zur nachsten Landesversammlung einen neuen Entwurf des Urabstimmungsstatutes vorzulegen, der
explizite Regelungen zur Abstimmung uber Koalitionsvertrage enthalt. Zudem hat die
Landesversammlung beschlossen, bis auf weiteres keine Onlinelésungen zuzulassen.
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Durch Vorlage dieses Antrages kommt der Landesvorstand dem Beschluss der Landesversammlung
nach und legt, nachdem dies bei der letzten Landesversammlung nicht mdglich war, nunmehr - in
einem umfassenden Gesamtwerk zur Anderung der Satzung und nahezu aller Ordnungen des
Landesverbandes - einen neuen Entwurf des Urabstimmungsstatutes vor. Aufgrund erheblicher
Anwendungsprobleme des bisherigen Urabstimmungsstatutes und sprachlicher Unklarheiten im
bisherigen Regelungstext wurde dieser dabei grundlegend Uberarbeitet und neu strukturiert. Unter
anderem wurde neben einer klaren Regelung des Abstimmungsverfahrens fur Koalitionsvertrage, die
unterschiedlichen Madglichkeiten zur Einreichung einer Urabstimmungsinitiative getrennt und neu
strukturiert sowie die Fristen entsprechend angepasst. Gleichsam wurde eine Regelung zur Sammlung
von Unterstitzungsunterschriften getroffen.

Im Zusammenhang mit dieser Uberarbeitung des Urabstimmungsstatutes werden weitere umfassende
Anderungen notwendig. So sind im Urabstimmungsstatut Regelungen zur Anrufung des
Landesschiedsgerichtes enthalten, welche durch die bisher anzuwendende
Bundesschiedsgerichtsordnung nicht vollumfangliche Geltung entfalten konnen. In der Folge wird eine
eigenstandige Landesschiedsgerichtsordnung vorgeschlagen, die zwar in erheblichen Teilen auf die
Verfahrensvorschriften der Bundesschiedsgerichtsordnung verweist und diese somit zur Anwendung
bringt, jedoch die notwendigen spezifischen Verfahrensregelungen fir den sachsischen Landesverband
kodifiziert.

Ebenso wird vorgeschlagen die Satzung zu andern. Zum einen ist auch hier die Anwendung einer
eigenstandigen Landesschiedsgerichtsordnung niederzulegen,zum anderen sollen
Urabstimmungsinitiativen von Mitgliedern erleichtert werden, indem das notwendige Quorum fur deren
Einleitung von derzeit 10% auf 5% abgesenkt wird. Dies entspricht dem Quorum fir
Urabstimmungsinitiativen auf Bundesebene.

Darlber hinaus wird die Vorlage dazu genutzt,um eine nicht unerhebliche Zahl weiterer
Satzungsanderungen vorzuschlagen. Hierbei handelt es sich um Anderungen, die teilweise seit der
letzten grofieren Satzungsanderung im Jahr 2016 fir kommende Anpassungen in Aussicht gestellt
worden oder um jene, die im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung des Satzungsrechtes als
notwendig erachtet wurden. So wird insbesondere die Praambel einer maRvollen Modernisierung
unterzogen, die Regelung fiir die ,Freie Mitarbeit” konkretisiert und eine Reihe von Regelungen im
Lichte Ubergeordneter Regularien angepasst. Zugleich wird eine Vielzahl von sprachlichen Anpassungen
vorgenommen, um eine moglichst einheitliche Lesart der Satzung zu ermdglichen und unnétige
Ubergangsvorschriften gestrichen.

Die Anpassung der Satzung in den vorbenannten Punkten wird zudem dafur genutzt, eine Verklarung
der Zustandigkeit des Landesschiedsgerichtes in der Satzung vorzunehmen. Diese hatte sich bisher in
einer Mischung aus in der Satzung des Landesverbandes klar deklarierten Zustandigkeiten und
Zustandigkeiten, die sich lediglich mittelbar aus der Anwendung der Bundessatzung ergeben,
hergeleitet. Die klar geregelten Zustandigkeiten werden anschliefsend auch in der
Landesschiedsgerichtsordnung entsprechend konkretisierend untersetzt.

Darlber hinaus erfolgt eine Anpassung der Geschaftsordnung fir die Landesversammlung mit
notwendigen Konkretisierungen hinsichtlich der Anwendung des Bundesfrauenstatutes und der
Beseitigung von, mit ibergeordneten Bundesrecht, nicht vereinbarer Regelungen.

Ebenso wird die Wahlordnung moderat Uberarbeitet. Auch hier sind derzeit Regelungen enthalten, die
insbesondere mit dem Bundesfrauenstatut nicht vereinbar sind und daher gestrichen werden mussen.
Gleiches gilt fir Uberfliissige und bereits ausgelaufene Ubergangsbestimmungen.

Nicht zuletzt erfolgt eine Anpassung der Kassen- und Finanzordnung hinsichtlich der Bestellung
sachverstandiger Mitglieder im Bundesfinanzrat.
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Dabei wird die vorliegende Satzungsanderung auch dazu genutzt, in allen zu dndernden Ordnungen
und Statuten, sowie der Satzung selbst, eine moglichst einheitliche Bezeichnung der Gremien und eine
gleichférmige Umsetzung der geschlechtergerechten Schreibweise zu etablieren.

Zu Nr. . (Geschaftsordnung fir Landesversammlungen)
Zu Nr.1 (Anderung in & 1)

Neben der Vereinheitlichung der geschlechtergerechten Schreibweise wird die Regelung zum
Unterlagenversand fiir Landesversammlungen neu gefasst. Bisher galt die Versendung per E-Mail der
Geschaftsordnung nach als Ausnahme, die schriftlich gegenliiber dem Landesvorstand erklart werden
musste. Dies entspricht nicht mehr den tatsachlichen Gegebenheiten. Vielmehr lasst sich aus
entsprechenden Eintragungen in der Mitgliederdatenbank die praferierte Zustelloption eines jeden
Mitglieds auslesen. Die Mitglieder sind zudem in der Lage diese Praferenz jederzeit - auch online - zu
andern. Es ist somit praktikabel, bei der Versendung der Unterlagen auf die entsprechende, in der
Mitgliederdatenbank hinterlegte, Praferenz abzustellen.

Zu Nr. 2 (Anderung in § 3)

Mit der vorgeschlagenen Anderung wird die Zusammensetzung des Prasidiums angepasst. Zum einen
wird die bisherige Sollvorschrift hinsichtlich der Mindestquotierung des Prasidiums mit 50 % Frauen in
eine Pflichtquotierung Uberfihrt. Zum anderen wird eine Sollvorschrift aufgenommen, nach der das
Prasidium die Vielfalt der Partei widerspiegeln soll. Als Vielfalt ist hierbei die Reprasentation von
gesellschaftlich diskriminierten oder benachteiligten Gruppen mindestens gemaf3 ihrem
gesellschaftlichen Anteil auf der jeweiligen Ebene (§ 1 Nr. 1 Vielfaltsstatut Bundesverband) zu
verstehen.

Zu Nr. 3 (Anderung in & 5)

Neben sprachlich-redaktionellen Anpassungen zur Vereinheitlichung der geschlechtergerechten
Schreibweise wird durch die vorgenommene Anderung in Abs. 1 kodifiziert, dass auch die
Antragskommission mindestens zur Halfte mit Frauen zu besetzen ist. An einer solchen Regelung, die
auch der Umsetzung des Bundesfrauenstatutes dient, fehlt es bisher.

Zu Nr.4 (Anderung in & 6)

Bei den vorgeschlagenen Anderungen in den Absitzen 1,3 und 5 handelt es sich um sprachlich-
redaktionelle Anderungen. In Abs. 1 wird zudem das in der Satzung etablierte Antragsrecht fiir
Ortsverbande nachvollzogen. Die Anpassung des Abs. 4 setzt die Erweiterung des Rechts etwaige
Dringlichkeitsantrage stellen zu kénnen auf den Landesvorstand und den Landesparteirat, wie in der
Satzungsanderung vorgeschlagen, im entsprechenden komplementaren Passus der Geschaftsordnung
um.

Zu Nr.5 (Anderung in § 7)

Es handelt sich um eine rein sprachlich-redaktionelle Anderung bei der Bezeichnung der
Landesversammlung.

Zu Nr. 6 (Anderung in & 8)
Die Anderungen in den Abatzen 1,6 und 7 sind sprachlich-redaktioneller Natur.

Mit der Anderung in Abs. 4 erfolgt eine Anpassung der Regelungen zur Quotierung der Aussprachen.
Hierzu besteht sowohl mit Blick auf Diskussionen bei vergangenen Landesversammlungen als auch in
Umsetzung des Bundesfrauenstatutes ein grundlegender Anderungsbedarf. Zum einen entspricht die
bisherige Regelung einer Trennung der Listen nach Frauen und Mannern nicht der Intention der
Mindestquotierung nach dem Bundesfrauenstatut (8 2 Abs. 1 Satz 3 BFS).Vielmehr muss es auch Frauen
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maoglich sein, ihre Wortmeldungen auf offenen Listen platzieren zu kdnnen. Ebenso widerspricht die
bisherige Regelung, wonach bei Erschopfung der Redeliste fur Frauen die Gesamtversammlung uber
den weiteren Fortgang befindet, dem Bundesfrauenstatut (&8 2 Abs. 1 Satz 4 BFS).

Durch die Anderung wird kodifiziert, dass kiinftig die Wortmeldungen nach Frauenlisten und offenen
Listen gefihrt werden, wobei Frauen ihre Wortmeldungen auf beide Listen platzieren kénnen. Die
Redebeitrage werden alternierend aus den beiden Listen aufgerufen. Sollte die Redeliste der Frauen
erschopft sein,also in einer Aussprache keine Frau mehr das Wort wiinschen, sind die Frauen der
Landesversammlung, mithin also die weiblichen stimmberechtigten Delegierten, zu befragen, ob die
Debatte im Rahmen der von der Versammlung beschlossenen Aussprachestruktur, fortgefihrt werden
soll,auch wenn dadurch die Mindestquotierung nicht eingehalten werden kann.

Zu Nr.7 (Anderung in § 9)
Es handelt sich um rein sprachlich-redaktionelle Anderungen.
Zu Nr. Il. Inkrafttreten

Das Inkrafttreten wird in der liblichen Ausformung geregelt, so dass samtliche Anderungen bzw. neue
Statuten mit sofortiger Wirkung nach ihrem Beschluss in Kraft treten. Dies bedeutet auch, dass alle
Wahlen auf der 55. Landesversammlung nach den neuen Regelungen stattfinden.

Seite 5



	Beschluss Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung für Landesversammlungen
	Antragstext
	Begründung


